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Anmeldung in der Gemeinde Waldenburg 
 

Herzlich willkommen in Waldenburg! 

Wir freuen uns, dass Sie unser «Stedtli» als neuen Wohnsitz gewählt haben. 

Wenn Sie Ihren Wohnsitz wechseln, melden Sie dies innerhalb von 14 Tagen bei der Ein-

wohnerkontrolle der Gemeinde. Vergessen Sie nicht, sich zuvor bei der vorherigen Ge-

meinde abzumelden. 

Sie können Ihren Umzug auch bequem von zu Hause aus mit eUmzug (www.eumzug.swiss)  

erledigen. 

 

Für Ihre Anmeldung benötigen Sie folgende Dokumente: 

Schweizer Bürger: 

- Amtliches Ausweisdokument 
- Schweizerische Krankenversicherungskarte 
- Miet- oder Kaufvertrag1 
- Amtliches Dokument mit den Angaben des Zivilstandsregisters (wenn vorhanden)2 
- Geburtsschein und/oder Anerkennungsschein bei unehelichen Kindern 
- Abmeldebestätigung der Wegzugsgemeinde 

 
1  Bei Untermiete:  Schriftliche Bestätigung der Liegenschaftsverwaltung 

Bei Eigentum:  Kaufvertrag 
 

2 Familienbüchlein, Geburtsurkunde, Eheschein o.Ä. worauf die Elternnamen ersichtlich 
sind. 
 
Bei der Anmeldung minderjähriger Kinder: 
Sorgerechtsentscheid bzw. Einverständniserklärung des anderen Elternteils. 
 
Bei Zuzug aus dem Ausland ist innert 90 Tagen nach dem Zuzug der Nachweis über den 
Abschluss einer schweizerischen Krankenversicherung (KVG) oder die Befreiung von 
der Krankenversicherungspflicht in der Schweiz abzugeben. 
  

http://www.eumzug.swiss/
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 Ausländische 
Staatsangehörige EU/EFTA 

Ausländische 
Staatsangehörige Drittstaaten 

 
 
Zuzug innerhalb 
Kanton BL 

- Amtl. Ausweisdokument 
- Krankenkassenkarte 
- Mietvertrag1 
- Wegzugsmeldung 
- Ausländerausweis 
- Amtliches Dokument mit 

den Angaben des  
Zivilstandsregisters  
(wenn vorhanden)2 
 

(eUmzug möglich) 
 

- Amtl. Ausweisdokument 
- Krankenkassenkarte 
- Mietvertrag1 
- Wegzugsmeldung 
- Ausländerausweis 
- Amtliches Dokument mit 

den Angaben des  
Zivilstandsregisters  
(wenn vorhanden)2 
 

(eUmzug möglich) 

 
 
Zuzug von anderem 
Kanton 

- Amtl. Ausweisdokument 
- Krankenkassenkarte 
- Mietvertrag1 
- Wegzugsmeldung 
- Ausländerausweis 
- Amtliches Dokument mit 

den Angaben des  
Zivilstandsregisters  
(wenn vorhanden)2 
 

(eUmzug möglich) 

- Amtl. Ausweisdokument 
- Krankenkassenkarte 
- Mietvertrag1 
- Wegzugsmeldung 
- Ausländerausweis 
- Kantonswechselbewilli-

gung (www.bl.ch) 
- Amtliches Dokument mit 

den Angaben des  
Zivilstandsregisters  
(wenn vorhanden)2 

 

 
 
Zuzug vom 
Ausland 

- Amtl. Ausweisdokument 
- Arbeitsvertrag 
- Mietvertrag1 
- Krankenkassennachweis 

(innert 3 Monaten) 
- Amtliches Dokument mit 

den Angaben des  
Zivilstandsregisters  
(wenn vorhanden)2 
 

- Amtl. Ausweisdokument 
- Arbeitsvertrag 
- Mietvertrag1 
- Zusicherung der Aufent-

haltsbewilligung bzw. Er-
mächtigung zur Visumer-
teilung 

- Krankenkassennachweis 
(innert 3 Monaten) 

- Amtliches Dokument mit 
den Angaben des  
Zivilstandsregisters  
(wenn vorhanden)2 
 

 
 

http://www.bl.ch/

